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Doch, natürlich als Beamter. Deswegen schrieb ich das ja mit dem Geld.

Ein Beamter, der unter der Beitragsbemessungsgrenze verdient, darf den Angestellten
gegenüber nicht benachteiligt werden und bekommt somit - ebenso wie sie - auch die 10
Kindkranktage. Habe ich auch und die Erstellerin und ich kommen wohl beide aus NRW.

Guck mal hier, da steht es:

https://wuppertal.gew-nrw.de/uploads/unterg…rankes-Kind.pdf

1https://www.lehrerforen.de/thread/47550-verweigerung-verbeamtung-auf-lebenszeit/?postID=453271#post453271

https://wuppertal.gew-nrw.de/uploads/untergliederungen/Wuppertal/Textdateien/kurz_und_knapp/GEW-Wuppertal-Sonderurlaub-krankes-Kind.pdf
https://www.lehrerforen.de/thread/47550-verweigerung-verbeamtung-auf-lebenszeit/?postID=453271#post453271

